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   Sitzungsvorlage DS 2011/244 
   Büro Oberbürgermeister 

Nina Dam 
(Stand: 15.06.2011) 

Gemeinderat 
öffentlich am 27.06.2011  
 

  Mitwirkung: 
 
 
 
Aktenzeichen:  

 
 

Bestellung der Mitglieder in die beschließenden Ausschüsse nach der 
Hauptsatzung 
- Verwaltungs- und Kulturausschuss (VKA) 
- Bildungs -und Sozialausschuss (BSA) 
- Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) 
- Umlegungsausschuss (UA) 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 

1. Aufgrund der Neustrukturierung der beschließenden Ausschüsse nach der 
Hauptsatzung werden folgende Ausschüsse zum 01.08.2011 neu besetzt: 

 
a) Verwaltungs- und Kulturausschuss (gleichzeitig Aufsichtsrat  

OberschwabenHallen Ravensburg GmbH) 
b) Bildungs- und Sozialausschuss (gleichzeitig Stiftungsrat Bruderhaus) 
c) Ausschuss für Umwelt und Technik (gleichzeitig Betriebsausschuss Städt.  

Entwässerungseinrichtungen und Betriebsausschuss Betriebshof)  
d) Umlegungsausschuss  

2. Über die Zusammensetzung wird Einigung (Verteilung der Sitze und personelle 
Besetzung) erzielt. 

3. Es wird Einigung darüber erzielt, dass eine Stellvertretung bei allen beschließen-
den Ausschüssen und Beiräten (siehe Anlage 1) auch innerhalb der Zählgemein-
schaften (Zählgemeinschaft 1: CDU/BfR/FDP, Zählgemeinschaft 2: Grüne, SPD, 
FW) nach dem im Sachverhalt dargestellten Verfahren stattfinden kann, wenn die 
festgelegte Stellvertretung für die jeweilige Fraktion nicht möglich ist.  

 
4. Im Wege der offenen Wahl werden zu Mitgliedern der genannten beschließenden 

Ausschüsse nach der Hauptsatzung ab dem 01.08.2011 bis zum Ablauf der 
Amtszeit der Gemeinderäte widerruflich bestellt: 
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a) Verwaltungs- und Kulturausschuss: 
 
Ordentliche Mitglieder                            
 Zählgemeinschaft 1:  Zählgemeinschaft 2: 
CDU StR Engler Grüne StR Lucha 
 StR Hämmerle  StRin Brobeil-Wolber 
 StR Schuler  StRin Reck-Strehle 
 StR Brunner SPD StR Lopez-Diaz 
 StRin Eger  StR Walser 
BfR StR Scharpf FW StRin Arnegger 
FDP StR Dr. Dieterich  StR Fischinger 

 
Stellvertreterlisten (Reihenfolge) 
 Zählgemeinschaft 1:  Zählgemeinschaft 2: 
CDU StR Adler  Grüne StRin Hilpert 
 StR Honold  StR Bretzinger 
 StR Blum  StRin Weithmann  
 StR Wagner SPD StRin Müller 
 StR Merz  StR Frank 
BfR StR Schwendinger FW StR Fricker 
FDP StR Gihring  StRin Kiderlen 

 
Die ordentlichen Mitglieder des Verwaltungs- und Kulturausschusses werden 
gleichzeitig zu Mitgliedern des Aufsichtsrates der OberschwabenHallen Ravens-
burg GmbH bestellt. 

b)  Bildungs- und Sozialausschuss (gleichzeitig Stiftungsrat Bruderhaus): 
 
Ordentliche Mitglieder                         
 Zählgemeinschaft 1:    
CDU StR Engler  Grüne StRin Weithmann 
 StR Höflacher   StR Bosch 
 StR Honold   StRin Hilpert 
 StR Rückgauer  SPD StRin Müller 
 StRin Merz   StR Engelberger 
 StRin Eger  FW StR Zimmerer 
BfR StRin Weiler-Kiderlen   StRin Kiderlen 

 
Stellvertreterlisten (Reihenfolge) 
 Zählgemeinschaft 1:   Zählgemeinschaft 2: 
CDU StR Hämmerle  Grüne StRin Brobeil-Wolber 
 StR Schuler   StRin Reck-Strehle 
 StR Adler   StR Lucha 
 StR Blum  SPD StR Frank 
 StR Brunner   StR Lopez-Diaz 
 StR Wurm  FW StR Arnegger 
BfR StR Schwendinger   StR Fischinger 
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c) Ausschuss für Umwelt und Technik (gleichzeitig Betriebsausschuss 
Städt. Entwässerungseinrichtungen und Betriebsausschuss Betriebshof): 

 
  Ordentliche Mitglieder                          

 Zählgemeinschaft 1:   Zählgemeinschaft 2:  
CDU StR Schuler  Grüne StR Bretzinger 
 StR Wurm   StR Kleb 
 StR Wagner   StRin Weithmann 
 StR Blum  SPD StR Michael Lopez-Diaz 
 StR Rückgauer   StR Rainer Frank 
BfR StR Krauss  FW StR Fricker 
FDP Gihring   StR Fischinger 

 

Stellvertreterlisten (Reihenfolge) 
 Zählgemeinschaft 1:    Zählgemeinschaft 2: 
CDU StR Adler  Grüne StRin Hilpert 
 StR Engler   StR Bosch 
 StR Höflacher   StR Lucha 
 StR Honold  SPD StR Frank Walser 
BfR StR Scharpf   StRin Gisela Müller 
 StR Schwendinger  FW StRin Arnegger 
FDP StR Dr. Dieterich   StR Zimmerer 

 

d) Umlegungsausschuss 

Die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt und Technik werden als Mitglieder 
des Umlegungsausschusses bestellt. 

Zum stimmberechtigten Sachverständigen nach § 5 DVO BauGB bzw. dessen 
Stellvertreter wird ein vom Leiter des Vermessungsamtes Ravensburg zu  
benennender Mitarbeiter bestellt.  

Zum beratenden Mitglied als Bausachverständiger wird der jeweilige Leiter des 
Kreisplanungsamtes bestellt. 
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Sachverhalt: 
 
Aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates vom 30.05.2011 über die 
Neustrukturierung der beschließenden Ausschüsse nach der Hauptsatzung 
muss über die Besetzung folgender beschließender Ausschüsse neu  
entschieden werden: 
 
Verwaltungs- und Bildungsausschuss: 14 ordentliche Mitglieder/ 
      14 Stellvertreter/innen 
 
Bildungs- und Sozialausschuss:  14 ordentliche Mitglieder 
      14 Stellvertreter/innen 
 
Ausschuss für Umwelt und Technik: 14 ordentliche Mitglieder/ 
      14 Stellvertreter/innen 
 
Umlegungsausschuss:   14 ordentliche Mitglieder 
      14 Stellvertreter/innen 
 
Die Zuständigkeit der beschließenden Ausschüsse ergibt sich aus den  
§§ 7 – 12 der Hauptsatzung. 
 
Die Amtszeit der Mitglieder dieser beschließenden Ausschüsse und deren 
Stellvertreter/innen endet mit Ablauf der Amtszeit der Gemeinderäte.  
 
Die Zahl der ordentlichen Mitglieder und deren Stellvertreter je beschließender 
Ausschuss ist in der Hauptsatzung (§ 6 Abs. 2 und 3) festgelegt. 
 
Die Stellvertreterregelung wurde an der konstituierenden Sitzung am 
21.09.2009 im Reihenfolgeverfahren (Ausnahme Ältestenrat mit persönlicher 
Stellvertretung) innerhalb der jeweiligen Fraktion festgelegt. 
 
Aus den Reihen der Fraktionen kam der Wunsch, dass eine Stellvertretung 
auch innerhalb der Zählgemeinschaften (Zählgemeinschaft 1: CDU/BfR/FDP, 
Zählgemeinschaft 2: Grüne, SPD, FW) stattfinden kann, wenn die festgelegte 
Stellvertretung für die jeweilige Fraktion nicht möglich ist.   
 
Künftiges Verfahren bei der Stellvertretung: 
Generell erfolgt die Stellvertretung der Ausschussmitglieder nicht persönlich 
(mit Ausnahme des Ältestenrates), sondern in der Reihenfolge der Stellvertre-
terlisten der jeweiligen Fraktionen. Ist eine Stellvertretung innerhalb einer 
Fraktion nicht möglich, dann kann auch innerhalb der jeweiligen Zählgemein-
schaft ein bestellter Stellvertreter der beiden anderen Fraktionen mit der Ver-
tretung beauftragt (nicht nach Reihenfolge) werden. 
 
Es wird vorgeschlagen, diese Stellvertreterregelung dann bei allen beschlie-
ßenden Ausschüssen und Beiräten (siehe Anlage 1) der Stadt Ravensburg 
anzuwenden. 
 
Anlage: 
Übersicht über beschließende Ausschüsse und Beiräte der Stadt Ravensburg 


